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VERMERK 

Betr.: Mitteilung über das Inkrafttreten der Verlängerung des Abkommens über 
die wissenschaftlich-technische Zusammenarbeit zwischen der 
Europäischen Gemeinschaft und der Ukraine 

 

Die Verlängerung des Abkommens über die wissenschaftlich-technische Zusammenarbeit zwischen 

der Europäischen Gemeinschaft und der Ukraine, das am 4. Juli 20021 unterzeichnet und 20032, 

20113, 20154, 20205 und 20256 verlängert wurde, ist gemäß Artikel 12 Buchstabe a des Abkommens 

am 7. April 2026 in Kraft getreten. Die Verlängerung des Abkommens um einen weiteren 

Fünfjahreszeitraum gemäß Artikel 12 Buchstabe b des Abkommens ist seit dem 8. November 2024 

wirksam. 
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